Rahmenstudienordnung für Bachelorstudiengänge 

an der Technischen Universität Chemnitz

Studienordnung für den Studiengang ...

mit dem Abschluss Bachelor of ... (B.  .)

an der Technischen Universität Chemnitz

vom …
Aufgrund von  § 13 Abs. 4 i. V. m. § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulgesetz - SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. Oktober 2011 (SächsGVBl. S. 380, 391) geändert worden ist, hat der Fakultätsrat der Fakultät für … (im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat der Fakultät für … und) im Benehmen mit dem Senat der Technischen Universität Chemnitz die folgende Studienordnung erlassen:
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2 Modulbeschreibungen
In dieser Studienordnung gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts. Frauen können die Amts- und Funktionsbezeichnungen dieser Studienordnung in grammatisch femininer Form führen. Dies gilt entsprechend für die Verleihung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln.

Teil 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Geltungsbereich

Die vorliegende Studienordnung regelt auf der Grundlage der jeweils gültigen Prüfungsordnung Ziele, Inhalte, Aufbau, Ablauf und Durchführung des Studienganges ... mit dem Abschluss Bachelor of ... an der Fakultät für ... der Technischen Universität Chemnitz. 

§ 2 
Studienbeginn und Regelstudienzeit

(1) Ein Studienbeginn ist in der Regel im Wintersemester (und im Sommersemester) möglich. 

(2) Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von sechs Semestern (drei Jahren). Das Studium umfasst Module im Gesamtumfang von 180 Leistungspunkten (LP). Dies entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand von 5400 Arbeitsstunden.  1*
§ 3 
Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzung für den Bachelorstudiengang ... ist die allgemeine Hochschulreife, eine einschlägige fachgebundene Hochschulreife, eine fachbezogene Meisterprüfung oder eine durch Rechtsvorschrift als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung.  2*
§ 4 
Lehrformen

(1) Lehrformen können sein: die Vorlesung (V), das Seminar (S), die Übung (Ü), das Projekt (PR), das Kolloquium (K), das Tutorium (T), das Praktikum (P) oder die Exkursion (E).  3*
(2) Tutorien zur Unterstützung der Studierenden, insbesondere für Studienanfänger, sind in den Modulbeschreibungen geregelt.

(3) In den Modulbeschreibungen ist geregelt, welche Lehrveranstaltungen in englischer Sprache abgehalten werden.  4*
§ 5 
Ziele des Studienganges

Ziele des Studienganges sind ...

Teil 2

Aufbau und Inhalte des Studiums

§ 6 
Aufbau des Studiums
(1) Im Studium werden 180 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen:

1. Basismodule: ..............5*, ... LP (Pflichtmodul) 

2. Vertiefungsmodule:
Aus den nachfolgend genannten Vertiefungsmodulen sind mindestens ... auszuwählen:

.........................................5*, ... LP (Pflicht- oder Wahlpflichtmodul)

3. Ergänzungsmodule:

Aus den nachfolgend genannten Ergänzungsmodulen sind mindestens ... auszuwählen:

.........................................5*, ... LP (Pflicht- oder Wahlpflichtmodul)

4. Schwerpunktmodule:

Aus den nachfolgend genannten Schwerpunktmodulen sind mindestens ... auszuwählen:

.........................................5*, ... LP (Pflicht- oder Wahlpflichtmodul)

5. Modul Bachelor-Arbeit: ….... LP
(2) Der empfohlene Ablauf des Studiums im Bachelorstudiengang ... an der Technischen Universität Chemnitz innerhalb der Regelstudienzeit ergibt sich aus der zeitlichen Gliederung im Studienablaufplan (siehe Anlage 1) und dem modularen Aufbau des Studienganges.
§ 7 
Inhalte des Studiums

(1) Inhalte des Studienganges sind ...  6*

(2) Inhalte, Ziele, Lehrformen, Leistungspunkte, Prüfungen sowie Häufigkeit des Angebots und Dauer der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 2) dargestellt.
Teil 3

Durchführung des Studiums

§ 8 
Studienberatung

(1) Neben der zentralen Studienberatung an der Technischen Universität Chemnitz findet eine Fachstudienberatung statt. Der Fakultätsrat der Fakultät für ... beauftragt ein Mitglied der Fakultät mit der Wahrnehmung dieser Beratungsaufgabe.
(2) Studierende sollen an einer Studienberatung im dritten Fachsemester teilnehmen, wenn bis zum Beginn des dritten Fachsemesters nicht mindestens ein Leistungsnachweis erbracht wurde.

(3) Es wird empfohlen, eine Studienberatung darüber hinaus insbesondere in folgenden Fällen in Anspruch zu nehmen: 

1. vor Beginn des Studiums, 

2. vor einem Studienaufenthalt im Ausland,

3. vor einem Praktikum, 

4. im Falle von Studiengangs- oder Hochschulwechsel,

5. nach nicht bestandenen Prüfungen.

§ 9 
Prüfungen
Die Regelungen zu Prüfungen sind in der Prüfungsordnung für den Studiengang ... mit dem Abschluss Bachelor of ... (B. .) an der Technischen Universität Chemnitz enthalten.

§ 10 
Selbst-, Fern- und Teilzeitstudium

(1) Die Studierenden sollen die Inhalte der Lehrveranstaltungen in selbständiger Arbeit vertiefen und sich auf die zu besuchenden Lehrveranstaltungen vorbereiten. Die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Kenntnisse werden nicht ausschließlich durch den Besuch von Lehrveranstaltungen erworben, sondern müssen durch zusätzliche Studien ergänzt werden. 

(2) Ein Fernstudium oder Teilzeitstudium ist nicht vorgesehen.  7* 

Teil 4

Schlussbestimmungen

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung, Übergangsregelung  8*
Die Studienordnung gilt für die ab Wintersemester ... Immatrikulierten. 

Die Studienordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Chemnitz in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für … vom … (, des Fakultätsrates der Fakultät für … vom …), des Senates vom ... und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen Universität Chemnitz vom ... .
Chemnitz, den …
Der Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz

Erläuterungen zur Rahmenstudienordnung für Bachelorstudiengänge:

Mit Punkten ausgewiesene Leerstellen im Text müssen ergänzt werden.

Kursiv geschriebene Textstellen weisen auf Auswahl- bzw. Ergänzungsmöglichkeiten hin. 

1*  Die Regelstudienzeit für ein Bachelorstudium sollte 6 Semester betragen. Es sind auch 7 bzw. 8 Semester möglich. (Sollte ein konsekutiv aufsetzender Masterstudiengang vorgesehen sein, so darf die Gesamtsemesterzahl 10 nicht überschreiten.)

2*  Weitere Zugangsbedingungen gemäß § 17 Abs. 7 SächsHSG können für sport- oder sprachwissenschaftliche Studiengänge festgelegt werden. Hinweise auf weitere empfohlene Kenntnisse bzw. Qualifikationen sind möglich.
3*  Die Nennung weiterer Lehrformen ist möglich.

4*  Es sind auch andere Sprachen möglich.
5*  Unter Basis-, Vertiefungs-, Ergänzungs- und Schwerpunktmodulen (Auswahl möglich) sind die Modulnamen in Übereinstimmung mit den Modulbeschreibungen aufzuführen und die zu erlangenden Leistungspunkte (LP) auszuweisen. Weitere Varianten des Studienaufbaus sind möglich. Die gewählte Variante ist entsprechend darzustellen. 

6*  Es sind die übergreifenden Inhalte der Module im Bezug zu den Zielen und der Berufsfähigkeit darzustellen.

7*  Bei vorgesehenem Teilzeit- oder Fernstudium sind die entsprechenden Regelungen aufzunehmen.

8*  Es ist möglich, insbesondere bei einer Änderung bestehender Studiengänge, konkrete Übergangsbestimmungen zu formulieren.

Anlage 1: Studiengang ... mit dem Abschluss Bachelor of ...

STUDIENABLAUFPLAN
	Module
	1. Semester
	2. Semester
	3. Semester
	4. Semester
	5. Semester
	6. Semester
	Workload Leistungspunkte Gesamt

	Basismodule:

… … …

	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)
	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)

PVL*

PL*
	
	
	
	
	... AS / ... LP



	Vertiefungsmodule:
… … …


	
	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)


	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)

PL*
	
	
	
	... AS / ... LP



	Ergänzungsmodule:

… … …


	
	
	
	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)
	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)

PL*
	
	... AS / ... LP



	Schwerpunktmodule:

… … ...


	
	
	
	
	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)
	... AS

... LVS 

(V../S../Ü..)

PL*
	... AS / ... LP

 

	Modul Bachelor-Arbeit:


	
	
	
	
	
	... AS

PL*
	... AS / ... LP



	Gesamt LVS
	...
	...
	...
	...
	...
	…
	... 

	Gesamt AS
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	... AS / ... LP


PL

Prüfungsleistung



PVL

Prüfungsvorleistung





                               *Art der Prüfungsleistung bzw. Prüfungsvorleistung ist zu nennen

AS

Arbeitsstunden



LP

Leistungspunkte



LVS

Lehrveranstaltungsstunden 

V

Vorlesung

S

Seminar




Ü

Übung

T

Tutorium

P

Praktikum

E

Exkursion

K

Kolloquium

PR

Projekt

Erläuterungen zum Studienablaufplan:

Der Studienablaufplan ist eine Empfehlung zum sachgerechten Aufbau des Studiums.

Folgende Kriterien müssen Inhalt des Studienablaufplanes sein:

1. die Bezeichnung und zeitliche Lage der Module

2. die Art und der Umfang der Lehrveranstaltungen und die Arbeitsstunden pro Semester

3. die Lage der angebotenen Prüfungen und Prüfungsvorleistungen pro Modul

4. die Aufrechnung der Lehrveranstaltungsstunden und der Arbeitsstunden pro Semester

5. die Aufrechnung der Arbeitsstunden und Leistungspunkte pro Modul

Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang … mit dem Abschluss Bachelor of ... 

Basis-/Ergänzungs-/Vertiefungs-/Schwerpunktmodul/Modul Bachelor-Arbeit

	Modulnummer
	...

	Modulname


	...



	Modulverantwortlich


	Professur ...



	Inhalte und Qualifikationsziele


	Inhalte: ...

Qualifikationsziele: ...



	Lehrformen
	Lehrformen des Moduls sind ...  1*  

	Voraussetzungen für die Teilnahme
	...  2*


	Verwendbarkeit des Moduls
	...  3*

	Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten

	Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung(en) für die (einzelnen) Prüfungsleistung(en) und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind (ist)  Voraussetzung(en) für die Vergabe von Leistungspunkten.

Zulassungsvoraussetzungen sind:

Modul ..., 

Praktikum ...,

Exkursion ... 

und folgende Prüfungsvorleistung(en) (mehrfach wiederholbar): …  4*

	Modulprüfung


	Die Modulprüfung besteht aus einer /zwei /drei Prüfungsleistung(en). Im Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen:

...  5*



	Leistungspunkte und Noten


	In dem Modul werden ... Leistungspunkte erworben.

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt.

Prüfungsleistungen:

..., Gewichtung …        (…LP) 6*
..., Gewichtung …        (…LP) 6*

	Häufigkeit des Angebots


	Das Modul wird in jedem Semester / Studienjahr angeboten.



	Arbeitsaufwand

	Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von ... AS.  7* 



	Dauer des Moduls


	Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein / zwei Semester.  8* 



Erläuterungen zur Modulbeschreibung:

1*  Gegenstand und Art und Umfang (LVS) der Lehrformen sind zu beschreiben. Anderssprachige Lehrveranstaltungen sind zu benennen. Es können Literaturhinweise zu den Lehrveranstaltungen angegeben werden.
2* Hier sind Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu beschreiben, die für die erfolgreiche Teilnahme am Modul erwartet werden. Außerdem soll beschrieben sein, wie sich die Studierenden auf die Teilnahme an diesem Modul vorbereiten können. Literaturhinweise können aufgenommen werden.

3*  Es sollte angegeben werden, inwieweit das Modul in anderen Studiengängen eingesetzt wird oder dafür geeignet wäre. 

4*  Prüfungsvorleistungen sind näher zu beschreiben.

5*  In Ausnahmefällen sind, unter Beachtung der Gesamtzahl der Prüfungsleistungen im Studiengang, mehr als drei Prüfungsleistungen möglich. Die Prüfungsleistungen sind nach Anzahl, Art, Gegenstand und Ausgestaltung zu beschreiben. Die Bearbeitungszeit für schriftliche Hausarbeiten ist anzugeben. Ist als Prüfungssprache für eine Prüfungsleistung Englisch oder eine andere Sprache vorgesehen, so ist dies zu kennzeichnen.

6* Zur differenzierten Darstellung des für das Modul erforderlichen Arbeitsaufwandes (Präsenz-, Vor- und Nachbereitungszeiten) kann der für die Erbringung der einzelnen Prüfungsleistungen erforderliche anteilige Arbeitsaufwand / Leistungspunkte ausgewiesen werden.

7* Die Gesamtarbeitsstunden setzen sich aus Präsenz-, Selbststudien- und Prüfungszeiten zusammen. Es kann neben den Gesamtarbeitsstunden auch das Verhältnis von Präsenz-, Selbststudien- und Prüfungszeiten dargestellt werden.
8*  In besonders begründeten Fällen kann sich ein Modul auch über mehrere Semester erstrecken.
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